
GebÄhrensatzung

Äber die Benutzung der Kindertageseinrichtung
in kommunaler TrÅgerschaft

der Gemeinde Diedorf    
vom 03.11.2009

PrÅambel

Aufgrund der �� 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Th�ringer 
Kommunalordnung (Th�rKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 08. April 
2009 (GVBl. S. 341), der �� 2, 10 und 12 des Th�ringer 
Kommunalabgabengesetzes (Th�rKAG) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom  19. September 2000 (GBVl. Nr. 10, S. 301), 
zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom  17. Dezember 2004 (GVBl. Nr. 22, S. 
889), und durch Sechstes Gesetz zur �nderung des Th�rKAG 
(Beitragsbegrenzungsgesetz) vom August 2009 (Beschluss des Th�ringer 
Landtages vom 07.08.2009) sowie des � 90 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), zuletzt 
ge�ndert durch Gesetz vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586), des � 18 
des Th�ringer Gesetzes �ber die Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Th�ringer 
Kindertageseinrichtungsgesetz - Th�rKitaG) vom 16. Dezember 2005 (GVBl. 
S. 365) sowie der Satzung �ber die Benutzung der Tageseinrichtung f�r 
Kinder der Gemeinde    Diedorf     hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Diedorf  in der Sitzung am 03.09.2009 die folgende Geb�hrensatzung 
beschlossen:

Ç 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt f�r die Kindertageseinrichtung in Diedorf, Kirchberg 11.

Ç 2
GebÄhrenerhebung

Die Gemeinde Diedorf erhebt f�r die Benutzung der Kindertageseinrichtung 
Elternbeitr�ge und f�r die Verpflegung von Kindern in der Kindertages-
einrichtung Verpflegungsgeb�hren nach Ma�gabe dieser Satzung.
Die Benutzungsgeb�hren werden nachfolgend als Elternbeitrag bezeichnet.
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Ç 3 
GebÄhrenschuldner

Geb�hrenschuldner sind die Personensorgeberechtigten der Kinder in der
Kindertageseinrichtung. Mehrere Geb�hrenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

Ç 4
Entstehen und Ende der GebÄhrenschuld

(1) Die Geb�hrenschuld f�r die Benutzung der Kindertageseinrichtung
entsteht mit der Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung und
endet mit dem Wirksamwerden der Abmeldung oder dem Ausschluss des
Kindes.

(2) Die Geb�hrenschuld f�r die Inanspruchnahme des Verpflegungsan-
gebotes beginnt mit der Anmeldung zur Verpflegung und endet mit dem 
Wirksamwerden der Abmeldung von der Verpflegung oder dem Wirksam-
werden der Abmeldung vom Besuch der Kindertageseinrichtung.

Ç 5
FÅlligkeit und Zahlung des Elternbeitrages

(1) Der Elternbeitrag ist als Monatsbetrag zu entrichten. Die Betreungszeiten 
au�erhalb der Kernzeit sind bis zum letzten Werktag des Monats f�r den 
Folgemonat zu vereinbaren und gelten bis auf widerruf.
Eine Verringerung der Betreuungszeit ist nur f�r den Folgemonat zul�ssig.

(2) Der Elternbeitrag ist am 10. eines jeden Monats f�r den laufenden Monat
f�llig und an die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft “Oberes Feldatal” 
zu entrichten. Die Zahlung soll in der Regel bargeldlos per Lastschrift-
einzug erfolgen.

(3) Eine Zahlung der Elternbeitr�ge direkt in der Kindertageseinrichtung ist
nicht zul�ssig.

Ç 6
VerpflegungsgebÄhren

(1) Erh�lt das Kind in der Kindertageseinrichtung eine Verpflegung, so
werden zus�tzlich zu den Elternbeitr�gen  Verpflegungsgeb�hren
in H�he von 2,00 € je Kind und Tag erhoben. 
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(2) Verpflegungsgeb�hren werden entsprechend der Anwesenheit des 
Kindes in der Tageseinrichtung erhoben. Als anwesend im Sinne des 
Satz 1 gilt ein Kind dann, wenn es nicht sp�testens 08.00 Uhr des 
jeweiligen Tages bzw. des ersten Abwesenheitstages in der Tages-
einrichtung abgemeldet wurde.

(3) Die Verpflegungsgeb�hren werden jeweils zum 10. des Folgemonats
f�llig und sind an die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft “Oberes 
Feldatal” zu entrichten. Die Zahlung soll in der Regel bargeldlos per
Lastschrifteinzug erfolgen. 

Ç 7 
Elternbeitrag

(1) Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Einrichtung tageweise,
z. B. zwischen Weihnachten und Neujahr und an den Br�ckentagen oder
aus sonstigen Gr�nden, geschlossen bleibt.

(2) Wird ein Kind w�hrend eines Monats in der Kindertageseinrichtung
aufgenommen, so ist bei einer Aufnahme bis einschlie�lich zum 15. des
Monats der volle Elternbeitrag f�r den Monat zu zahlen. Bei einer
Aufnahme nach dem 15. des Monats ist die H�lfte des Elternbeitrages
f�r den Monat zu zahlen.

(3) Wenn ein Kind aufgrund �rztlich nachgewiesener Erkrankung die Kinder-
tageseinrichtung �ber einen Zeitraum von mehr als einem Monat nicht
besuchen kann, wird der Elternbeitrag f�r diesen Zeitraum auf Antrag
erstattet. Bei einer Abwesenheit f�r einen k�rzeren Zeitraum bleibt die
H�he des Elternbeitrages unber�hrt.

Ç 8
HÉhe des Elternbeitrages

(1) Die H�he des Elternbeitrages bemisst sich nach der Anzahl der in der
Tageseinrichtung gleichzeitig betreuten Kinder einer Familie. Als Familie 
gelten Alleinerziehende sowie Ehepaare oder Personen, die in ehe�hn-
licher Gemeinschaft gem�� � 20 SGB XII leben und ihre im selben 
Haushalt lebenden Kinder. Als Familie gelten auch Pflegefamilien.

(2) In der Kernzeit von 7.00 Uhr – 15.00 Uhr betr�gt der Elternbeitrag:
- f�r ein Kind aus einer Familie (gem�� Absatz 1) 55,00 € pro Monat
- f�r das zweite Kind aus einer Familie (gem�� Absatz 1) 45,00 € pro       

Monat
- f�r das dritte  Kind aus einer Familie (gem�� Absatz 1) 35,00 € pro 

Monat
- f�r das vierte und weitere Kinder aus einer Familie (gem�� Absatz 1)     

werden keine Beitr�ge erhoben.
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F�r die �brige Betreuungszeit (6.30 Uhr - 7.00 Uhr und 
15.00 bis 16.30 Uhr) betr�gt der Elternbeitrag zus�tzlich zur Kernzeit f�r     
jede weitere zu erwerbende halbst�ndige Betreuungszeit 5,00 € je Kind   
im Monat.

F�r eine vereinbarte Fr�hbetreuung vor 06.30 Uhr sowie eine Verl�ngerung 
der Betreuungszeit nach 16.30 Uhr wird f�r jedes zu betreuende Kind f�r jede 
angefangene � Stunde ein Zusatzbeitrag in H�he von 3,75 € erhoben. 

(3) Vor der Aufnahme k�nnen Kinder unter Rechtsanspruch bis zu 2 Wochen 
die Kindertagesst�tte bis zu 3 Stunden t�glich kostenlos zur  Eingew�hnung 
nutzen.

(4) Besucht ein Kind auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts nach � 4 
Th�rKitaG mit Wohnsitz in einer anderen Gemeinde die Kindertagesein-
richtung der Gemeinde Diedorf, erh�ht sich der Elternbeitrag nach Abs. 2
nicht.

Ç 9
Festlegung der ElternbeitrÅge

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft “Oberes Feldatal” erl�sst j�hrlich einen
Bescheid, aus dem die H�he der Elternbeitr�ge nach Ma�gabe dieser 
Satzung hervorgeht.

Ç 10 
Ñbernahme der ElternbeitrÅge

(1) Die Elternbeitr�ge k�nnen nach � 90 Abs. 3 SGB VIII auf Antrag
ganz oder teilweise vom �rtlichen Tr�ger der �ffentlichen Jugendhilfe
�bernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht
zuzumuten ist.

(2) F�r die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die �� 82 bis 85,
87 und 88 SGB XII entsprechend.

Ç 11
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. Tag des auf die Bekanntmachung folgenden
Monats in Kraft. Gleichzeitig treten die Geb�hrensatzungen vom 
12.12.1995 sowie die �nderungen vom 10.08.1999, 14.12.1999 und 
24.08.2001 au�er Kraft.
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Diedorf, den 03.11.2009

Ralf Matthes 
B�rgermeister                                             (Siegel)


